
Stand 01.10.2021 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
der Firma BEIL Luftbefeuchtung GmbH 

§ 1 Geltung der Bedingungen
(1) Unsere Lieferungen und Leistung erfolgen ausschließlich zu

diesen Geschäftsbedingungen. Sie gelten zugleich für alle
künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals
ausdrücklich vereinbart werden.

(2) Geschäftsbedingungen des Bestellers gelten nicht, es sei denn.
dass sie vom Lieferer ausdrücklich anerkannt werden.

§ 2 Vertragsschluss
(1) Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen

bleiben im Rahmen der Zumutbarkeit vorbehalten.
(2) Uns gegenüber abgegebene Bestellungen sind bindende 

Angebote, die wir nach unserer Wahl innerhalb von zwei 
Wochen annehmen können. Die Annahme kann entweder 
schriftlich oder durch Übergabe der Ware an den Kunden erklärt
werden.

(3) Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen
und rechtzeitigen Selbstlieferung durch unsere Zulieferer, es sei 
denn, die Nichtbelieferung ist durch uns zu vertreten, z. B. bei 
Nichtabschluss eines kongruenten Deckungsgeschäftes mit 
unserem Zulieferer. Wir werden den Kunden über eine etwaige
Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informieren und 
eine etwa schon erhaltene Gegenleistung zurückerstatten.

§ 3 Preise
{1) Wir halten uns an unsere Angebotspreise 30 Tage seit dem 

Datum des Angebots gebunden, sofern nichts anderes 
angegeben wird. Maßgebend sind im Zweifel die in unserer 
Auftragsbestätigung angegebenen Preise. 

(2) Unsere Preise verstehen sich, sofern nichts anderes vereinbart 
ist, rein netto ohne Skonti und sonstige Nachlässe ab Werk und
unter Ausschluss von Verpackungs- und Frachtkosten und 
zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

(3) Ändern sich die für die Preisbildung maßgeblichen Faktoren, wie
Personalkosten. Materialkosten, Einkaufskonditionen etc.
zwischen Vertragsschluss und dem vereinbarten und/oder
tatsächlichen Lieferdatum wesentlich, sind wir berechtigt, von
unserem Kunden eine Preisanpassung zu verlangen und, sofern
keine Einigung zustande kommt, vom Vertrag zurück zu treten.
Bei Nichtkaufleuten gilt dies nur, wenn zwischen Vertragsschluss
und Lieferung mehr als vier Monate liegen.

(4) Unsere Rechnungen sind, sofern nichts anderes vereinbart ist, 
innerhalb von 30 Tagen ab Lieferung ohne Abzug zur Zahlung 
fällig. Bei Zahlungsverzug sind wir unbeschadet des Nachweises
eines höheren Verzugsschadens berechtigt, Verzugszinsen in 
Höhe von 8 % p. a. über dem jeweiligen Basiszinssatz zu 
fordern.

(5) Unser Kunde kann gegenüber unseren Ansprüchen nur 
aufrechnen, wenn seine Gegenforderung unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt ist. Ein Zurückbehaltungsrecht kann er 
nur geltend machen, soweit es auf Ansprüchen aus diesem 
Vertrag b e  ruht.

§ 4 Lieferung
(1) Lieferungen erfolgen ab Werk.
(2) Vom Verkäufer in Aussicht gestellte Fristen und Termine für

Lieferungen und Leistungen gelten stets nur annähernd, es sei denn,
dass ausdrücklich eine feste Frist oder ein fester Termin zugesagt
oder vereinbart ist. Sofern Versendung vereinbart wurde, beziehen
sich Lieferfristen und Liefertermine auf den Zeitpunkt der Übergabe
an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit dem Transport
beauftragten Dritten. 

(3) Der Verkäufer kann – unbeschadet seiner Rechte aus Verzug des 
Auftraggebers – vom Auftraggeber eine Verlängerung von Liefer- 
und Leistungsfristen oder eine Verschiebung von Liefer- und 
Leistungsterminen um den Zeitraum verlangen, in dem der 
Auftraggeber seinen vertraglichen Verpflichtungen dem Verkäufer 
gegenüber nicht nachkommt. 

(4) Liefer- und Leistungsverzögerungen  aufgrund  höherer Gewalt 
und aufgrund von Ereignissen, die uns die Lieferung oder 
Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen - z. B.
Streik, Aussperrung, behördliche Anordnung, Naturkatas- 
trophen, Betriebsstörung, Energieausfall usw., auch wenn sie 
bei unseren Lieferanten eintreten, haben wir auch bei verbindlich
vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Wir sind
dann berechtigt, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der 
Behinderung hinauszuschieben. Wird die Lieferung oder 
Leistung unmöglich oder unzumutbar, ohne dass wir dies zu 
vertreten haben, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurück zu
treten. Schadensersatzansprüche des Kunden bestehen dann
nicht.

(5) Wir sind zur Erbringung von Teillieferungen und Teilleistungen 
berechtigt, wenn
- die Teillieferung für den Auftraggeber im Rahmen des 

vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist, 
- die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und
- dem Auftraggeber hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder

zusätzliche Kosten entstehen (es sei denn, der Verkäufer erklärt
sich zur Übernahme dieser Kosten bereit). 

§ 5 Gefahrübergang
(1) Die Gefahr des Zufälligen Untergangs und der zufälligen.

Verschlechterung der Ware geht auch bei frachtfreier Lieferung
mit dem Verlassen des Lieferwerkes auf den Besteller über.

(2) Auf schriftliches Verlangen des Bestellers wird die Ware auf seine
Kosten gegen von ihm zu bezeichnende Risiken versichert.

§ 6 Gewährleistung
(1) Wir leisten Gewähr für zwei Jahre a b  Lieferung oder, soweit 

eine Abnahme erforderlich ist, ab der Abnahme nach unserer  
Wahl durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. 
Für Verschleißteile leisten wir nur Gewähr für sechs Monate. 
Dasselbe gilt, wenn für die von uns vertriebenen Geräte oder 
Anlagen nicht ausschließlich die von den jeweiligen Herstellern 
empfohlenen Betriebs- oder Verbrauchsmittel verwendet 
werden. 

(2) Bei einem Handelsgeschäft hat unser Kunde die 
Vertragsgemäßheit der Ware unverzüglich nach Ablieferung zu 
untersuchen und erkennbare Mängel unverzüglich nach 
Ablieferung, sonstige Mängel unverzüglich nach deren 
Feststellung schriftlich anzuzeigen {§ 377 HGB); andernfalls gilt die
Ware als genehmigt. Bei anderen Geschäften hat er
offensichtliche Mängel spätestens zwei Wochen nach Übergabe
der Ware schriftlich zu rügen. Er trägt die Beweislast für den 
Mangel, den Zeitpunkt seiner Feststellung und den rechtzeitigen
Zugang der Rüge. 

(3) Abweichend von vorstehenden Gewährleistungsregelungen
verkaufen wir gebrauchte Sachen, außer im Falle der Arglist, nur
unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung. Garantiezusagen
bleiben hiervon unberührt.

(4) Wählt der Kunde wegen eines Mangels nach gescheiterter
Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein
Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu; der Kunde ist
zur Rückgewähr der Ware verpflichtet. Wählt der Kunde nach
gescheiterter Nacherfüllung Schadenersatz, verbleibt die Ware
beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadenersatz
beschränkt sich dann auf die Differenz zwischen Kaufpreis und
Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn wir die
Vertragsverletzung arglistig verursacht haben.

§ 7 Haftung 
(1) Wir schließen unsere Haftung und die Haftung unserer

Erfüllungsgehilfen für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus,
sofern keine vertragswesentlichen Pflichten, Schäden aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder
Garantien betroffen oder Ansprüche nach dem 
Produkthaftungsgesetz berührt sind. Bei Verletzung 
vertragswesentlicher Pflichten haften wir nur für den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden. Vertragswesentlich 
sind die Verpflichtung zur rechtzeitigen Lieferung und Installation 
des Liefergegenstands, dessen Freiheit von Rechtsmängeln 
sowie solchen Sachmängeln, die seine Funktionsfähigkeit oder 
Gebrauchstauglichkeit mehr als nur unerheblich beeinträchtigen, 
sowie Beratungs-, Schutz- und Obhutspflichten, die dem 
Auftraggeber die vertragsgemäße Verwendung des 
Liefergegenstands ermöglichen sollen oder den Schutz von Leib 
oder Leben von Personal des Auftraggebers oder den Schutz von 
dessen Eigentum vor erheblichen Schäden bezwecken. 

(2) Soweit wir gem. vorstehendem Abs. (1) dem Grunde nach auf
Schadensersatz haften, ist diese Haftung auf Schäden begrenzt, die
wir bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung
vorausgesehen haben oder die wir bei Anwendung verkehrsüblicher
Sorgfalt hätten voraussehen müssen. Mittelbare Schäden und
Folgeschäden, die Folge von Mängeln des Liefergegenstands sind,
sind außerdem nur ersatzfähig, soweit solche Schäden bei
bestimmungsgemäßer Verwendung des Liefergegenstands 
typischerweise zu erwarten sind. 

(3) Die Verjährungsfrist für gegen uns gerichtete 
Schadensersatzansprüche, die nicht auf einem uns 
zurechenbaren vorsätzlichen Verhalten beruhen, beträgt ein 
Jahr. Ausgenommen sind Lieferantenregressansprüche gern. 
§478 BGB.

§ 8 Eigentumsvorbehalt 
(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur Erfüllung 

aller Forderungen vor, die uns gegen den Kunden jetzt und 
künftig zustehen. 

(2) Unser Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im 
ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu 
veräußern, solange er nicht im Verzug ist. Verpfändungen oder 
Sicherheitsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem 
Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund 
(Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich der 
Vorbehaltsware bestehenden Forderungen {einschließlich 
sämtlicher Saldo-Forderungen aus Kontokorrent) tritt unser 
Kunde bereits jetzt sicherungshalber bis zur Höhe unserer 
Forderungen an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an und 
ermächtigen ihn, die an uns abgetreten Forderung für seine 
Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Diese 
Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn 
unser Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht 
ordnungsgemäß nachkommt.  

(3) Die Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware durch den Kunden
erfolgt stets im Namen und im Auftrag für uns. Erfolgt eine 
Verarbeitung mit uns nicht gehörenden Gegenständen, so
erwerben wir an der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis
zum Wert der von uns gelieferten Ware zu den sonstigen 
verarbeiteten Gegenständen. Dasselbe gilt, wenn die
Vorbehaltsware mir anderen, uns nicht gehörenden 
Gegenständen vermischt wird.

(4) Der Kunde verwahrt unser Vorbehaltseigentum unentgeltlich. Er 
ist zur Versicherung im angemessenem. üblichem Umfang 
verpflichtet.     Bei     Zugriffen     Dritter insbesondere 
Gerichtsvollzieher - auf die Vorbehaltsware wird unser Kunde 
auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich 
benachrichtigen.



§ 9 Montage und Wartung
(1) Beauftragt uns unser Kunde, Wartungsarbeiten, die wir nicht 

mit Montage- und im Rahmen unserer Mängelhaftung 
durchführen, kommt hierdurch ein gesonderter Werkvertrag 
zustande, für den, soweit nachstehend keine abweichenden 
Regelungen erfolgen, diese Geschäftsbedingungen ebenfalls
gelten. Die Berechnung erfolgt nach den jeweils gültigen 
Kosten für Wartungssätze.

(2) Wünscht unser Kunde eine verbindliche Preisangabe, bedarf es 
eines schriftlichen Kostenvoranschlages, an den wir bis zum 
Ablauf von einem Monat nach seiner Abgabe gebunden sind.

(3) Rechte unseres Kunden wegen Mängel an Montage- und 
Wartungsarbeiten verjähren in einem Jahr ab der Abnahme des 
Reparaturgegenstandes bzw. der Arbeiten. Diese Frist gilt nur
dann nicht, wenn Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
vorzuwerfen ist, sowie bei uns zurechenbaren Schäden aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder
bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz. Gegenüber
Unternehmern haften wir auch bei leicht fahrlässiger Verletzung 
unwesentlicher Vertragspflichten nicht.

§ 10 Datenschutz
(1) Die im Rahmen der Geschäftsbeziehung unmittelbar oder durch Dritte 

bekannt werdende personenbezogenen Daten des Käufers werden 
vom Verkäufer in einer automatischen Datei gespeichert und für den
Geschäftsverkehr verarbeitet (Hinweis nach dem
Bundesdatenschutzgesetz). 

(2) Der Käufer willigt in die Verarbeitung der über ihn unmittelbar oder 
durch Dritte bekannt werdende personenbezogenen Daten durch den
Verkäufer ein. 

§ 11 Erfüllungsort, Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit
(1) An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen (im 

folgenden „Unterlagen“) behält sich der Verkäufer seine eigentums- 
und urheberrechtlichen Verwertungsrechte uneingeschränkt vor. Die 
Unterlagen dürfen nur nach vorheriger Zustimmung des Verkäufers 
Dritten zugänglich gemacht werden und sind, wenn der Auftrag dem 
Verkäufer nicht erteilt wird, diesem auf Verlangen unverzüglich 
zurückzugeben. 

(2) 

(3) 

Erfüllungsort für die beiderseitigen Haupt- und Nebenpflichten aus 
dem Vertragsverhältnis sowie aller aus dem Vertragsverhältnis 
herrührenden Rechte und Pflichten ist Garrel. 
Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten 
Rechtsbeziehungen zwischen dem Verkäufer und Käufer gilt das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den 
Internationalen Warenkauf. 

(4) Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis mittelbar oder 
unmittelbar ergebenden Streitigkeiten ist Garrel, wenn der Käufer 
Unternehmer, juristische Person des öffentlichen Rechts oder 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. 

(5) Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine 
Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein 
oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen 
Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt. 


